
Leitfaden zu Erstattung und Marktplatzierung von Digitalen Gesundheitsinnovationen 
 
Generell ist der Gesundheitsmarkt für Marktplatzierung und Erstattung sehr fragmentiert, eben auch 
für KI-Entwicklungen und digitale Gesundheitsinnovationen. Wir haben einige Hilfen 
zusammengestellt, welche jedoch immer im Einzelfall mit den Erstattungsleistern auf die 
Passfähigkeit der jeweiligen Innovation zu Bedarf und Motivation des Anbieters abzuklopfen wären. 
Wichtig für Verständnis und Realisierung einer Erstattung ist die Tatsache, dass alle Optionen der hier 
dargestellten Marktplatzierungen keine verpflichtenden Leistungen der Erstattungsträger darstellen, 
sondern freiwillige Leistungen im Ermessen der Erstattungsträger. Dadurch steht der Mehrwert der 
Erstattungsträger für solche Leistungen immer im Vordergrund. Einzige Ausnahme sind die DiPA- und 
DiGA-Optionen, hier hat der Gesetzgeber eine erstmalige verpflichtende Erstattung für digitale 
Gesundheitsinnovationen geschaffen, bei entsprechender Zulassung durch das BfArM.  
Hier ein erster Einstieg: 
 
Finanzierung über den Innovationsfonds und darauffolgende Erstattungsbewertung durch den GB-A: 
https://www.gkv-
spitzenverband.de/krankenversicherung/forschung_modellvorhaben/innovationsfonds/s_innovationsfonds.jsp#
:~:text=Mit%20dem%20Digitale%2DVersorgung%2DGesetz,auf%20die%20Förderung%20neuer%20Versorgungs
formen. 
  
 
§ 68a SGB V Förderung der Entwicklung digitaler Innovationen durch Krankenkassen 
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/68a.html 
   
 
Festes Budget für Förderung von Versorgungsinnovationen durch die Krankenkassen: 
§ 68b SGB V Förderung von Versorgungsinnovationen 
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/68b.html  
  
 
Modellvorhaben nach §63/64 SGB V: 
https://www.gesetze-im-
internet.de/sgb_5/__63.html#:~:text=Verträge%20nach%20§%2064%20Abs,längstens%20fünf%20Jahre%20zu
%20befristen. 
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/64.html 
Krankenkassen und ihre Verbände können zur Weiterentwicklung der Versorgung Modellvorhaben durchführen 
oder mit Leistungserbringern vereinbaren. Sie sollen der Weiterentwicklung der Verfahrens-, Organisations-, 
Finanzierungs- und Vergütungsformen der Leistungserbringung dienen. Solche Modellvorhaben können auch 
Leistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten und zur Krankenbehandlung betreffen, soweit 
diese nicht durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) als ungeeignet abgelehnt worden sind. 
Modellvorhaben sind in der Regel auf längstens acht Jahre zu befristen. Sie müssen wissenschaftlich begleitet 
und im Hinblick auf die angestrebten Ziele ausgewertet werden. Der Evaluationsbericht ist von unabhängigen 
Experten zu erstellen und muss veröffentlicht werden. 

 
 
Neue Versorgungsmodelle der Kassenärztlichen Vereinigung BW (KV BW): 
Innovative Versorgungskonzepte vernetzen die einzelnen Akteure im Gesundheitssystem und 
verzahnen ambulanten und stationären Sektor. Das SGB V lässt hierbei vielfältige Spielarten zu. Hier 
erfahren Sie mehr zu DMP, ASV und Co. 
https://www.kvbawue.de/praxis/neue-versorgungsmodelle 
 

 
Eine breitere Übersicht zu weiteren Optionen ist hier nachfolgend in Tabellenform mit Verlinkungen 
dargestellt.  
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Art der Vergütung Thema Paragrafen Was muss erfüllt 
werden? 

Schritte/Vorgehen 

Pflegeversicherung DiPA §39a, 40a-b, 
78a SGB XI 
§68 SGB V 
DVPMG 

Klinische Validierung; 
Prüfung/Zulassung 
durch BfArM; 
je nach Kategorisierung 
MDR-Konformität. 

Antrag an Pflegeversicherung durch 
Bedürftigen (Grad 1-5); 
Hinweis darauf durch Medien, 
Pflegeberatung. 

Krankenversicherung DiGA §33a, 139e 
SGB V 

Wirksamkeitsnachweis; 
Digitale 
Medizinprodukte 
niedriger Risikoklassen; 
Prüfung durch BfArM 

Antrag an Krankenkassen durch 
Versicherte; Verschreibung durch 
Ärzt*innen/Psychotherapeut*innen 

Primärprävention §20 SGB V Kriterien zur 
Zertifizierung digitale 
Prävention: Link 7 

Kassenindividuelle Einzelverträge: 
nicht gesetzlich Regelversorgung 

Selektivvertrag, 
Modellvorhaben 

§63ff, §140a 
SGB V; 
§125 SGB XI 

Vertrag zwischen 
Krankenkassen und 
Leistungserbringer; 
Krankenkasse muss 
Mehrwert sehen 

Normale Versorgung durch 
Vertragsärzte; je nach 
Krankenkassen individuell 

Satzungsleistung §11 Abs.6 
SGB V 

Ziel: Wettbewerb bei 
Krankenkassen 
steigern; je nach 
Satzung der 
Krankenkasse; 
Krankenkasse muss 
Mehrwert (im 
Wettbewerb) sehen 

Individuell nach Krankenkassen in 
diesen Bereichen: Vorsorge- und 
Reha-Maßnahmen, 
Hebammenleistungen bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft, 
künstliche Befruchtung, 
zahnärztliche Behandlung (ohne 
Zahnersatz), nicht 
verschreibungspflichtige 
apothekenpflichtige Arzneimittel, 
Heil- und Hilfsmittel, häusliche 
Krankenpflege und Haushaltshilfe 
sowie nicht zugelassene 
Leistungserbringer 

Neue Untersuchung- 
und 
Behandlungsmethoden 
(NUB) 

Ambulant: 
§135 SGB V 
Stationär: 
§137c,h; SBG 
V 

Erprobung: 
§137e, SBG V 

Voraussetzungen der 
Erbringung einer 
(neuen) 
Methode zu Lasten der 
gesetzlichen 

Krankenversicherung 
(GKV): Link 13 

  

Zulassung durch 
Bewertungsausschuss oder 
Eintragung in Hilfsmittelverzeichnis 

Heil- und 
Hilfsmittelversorgung 
bzw. Pflegehilfsmittel 

§32, §33, 
§139 SGB V 
§ 40, 78; SGB 
XI 

Behandlungen und 
Produkte, die zum 
Beispiel Beschwerden 
lindern oder den Alltag 
erleichtern sollen 

Antragsverfahre:  Link 15; 
Zulassung als Heilmittel durch 
Gesetzliche Krankenkassen 
Spitzenverband: Link 16 

Krankenhaus-
zukunftsfonds 

Krankenhaus-
zukunftsgesetz 

KHZG Förderung besserer 
digitaler Infrastruktur 

Krankenhauszukunftsgesetz: 
Vorgegeben Liste an Förderfähigen 
Themen 

Endnutzende - - Nutzen muss für 
Endnutzer*innen so 
klar sein, dass diese 
bereit sind zu zahlen 

Werbung, eventuell Empfehlung 
durch Medizin. Ausgebildetes 
Personal; Endnutzende 
entscheiden sich für Kauf des 
Produktes 

 
Auf den folgenden Seiten findet man eine Kurzanleitung zu den Erstattungswegen von digitalen 
Innovationen in den 1. Gesundheitsmarkt, erstellt von Blog3, einem Forschungsprojekt zu Blockchain-
basiertem Gesundheitsdatenmanagement für gesamtheitliche Gesundheitsprofile, gefördert vom 
BMBF.  

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Kriterien_zur_Zertifizierung_digitaler_Angebote_Stand_28.06.2023.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3563/Infoblatt_Voraussetzungen-Erbringung-Methode_2013-10-10.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hilfsmittel/hilfsmittelverzeichnis/antragsverfahren/antragsverfahren.jsp
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.gkv%2dheilmittel.de%2ffuer%5fheilmittelerbringer%2fzulassende%5fstellen%2fzulassungsstellen&umid=d318d77c-d1c6-450f-b763-7ab57e3ef750&auth=15938571d8782c9b21cf7b10b78497bf2e30dc23-c6f9405ea3df69a2fc7ac8114d4e3ecc99d7123e


 
 



 


